
3. Verschiebung der Frontlinien

politisch umkämpfter Programme

Vom Kampf um Bedürfnisse zur Schulreform

DieFeldforschung,welchediesemBuchzugrunde liegt,beginnt aneinemneb-

ligen Herbstmorgen im Oktober 2011 in einem ruhigen Mittelklassequartier

der Kleinstadt Rotstetten.Mit der Absicht, die lokalen Steuerungspraktiken in

Schulen zuuntersuchen, führtenwir teilnehmendeBeobachtungen imMätteli,

einer Primarschule mittlerer Größe, mit zwölf Klassen und einem Kollegium

von rund dreißig, mehrheitlich weiblichen im Teilpensum arbeitenden Lehr-

personen durch. Anlässlich der »Zusammenarbeitstage«,welche jeweils in der

letzten Woche der Herbstferien organisiert werden, traf sich das Kollegium

mit dem Ziel, neue Entwicklungsschwerpunkte für ihr Schulprogramm fest-

zulegen.Die »Integration« beziehungsweise die Umsetzung der durch die Bil-

dungsdirektion verordneten »besonderenMaßnahmen« fungierte dabei unter

den prioritär zu bearbeitenden Themen. Konkret galt es, ein schulhausspezi-

fisches »Konzept« auszuarbeiten, welches festhält, wie die staatlichen Vorga-

ben und Rahmenbedingungen verstanden, ausgestaltet und praktiziert wer-

den sollen.

Der staatliche Imperativ, die »Integration umzusetzen«, führt zunächst

zurück zur Jahrtausendwende, als die kantonale Bildungsdirektion im Rah-

men der Septembersession 2000 des Berner Kantonsparlaments die »Inte-

gration« in Abgrenzung zur »Segregation« als bildungspolitischen Grundsatz

postulierte:

Wenn es um Behinderte oder generell um Minderheiten geht, ist die Rich-

tung von der Regierung vorgegeben. Wir wollen in der Schule eine Politik
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der Integration und nicht eine Politik der Segregation praktizieren. (Tag-

blatt Septembersession 2000, S. 869; Übers. d. A.)1

Im Rahmen der laufenden Teilrevision des Volksschulgesetzes (REVOS 01)

wird also klargestellt, eine Politik der Integration zu verfolgen,welche sich auf

»Behinderte« oder im Allgemeinen auf »Minderheiten« beziehe, wobei sich

der amtierende Bildungsdirektor explizit von einer Politik der Segregation

distanziert.StrenggenommenbeginntdieGeschichte also elf Jahre früher,an-

lässlich der bildungspolitischen Debatten zur Revision von Artikel 17, welcher

bis heute unter der Bezeichnung des »Integrationsartikels« bekannt ist. Doch

welche politischen Interessen definieren die Frontlinien derDebatte um schu-

lische Integration imKanton Bern?Worin genau besteht der Inhalt von Artikel

17,welcher bisweilen auch als »Schicksalsartikel« bezeichnet wurde? Inwelche

Richtung führt der integrative Grundsatz im lokalen Kontext und inwiefern

knüpft er an den dominanten normativen Diskurs der Inklusiven Bildung auf

der supranationalen Ebene an? Das Kapitel sucht Antworten auf diese Fragen

und beginnt dabei mit der inhaltlichen Analyse des Integrationsartikels.

Diematerielle Ausgangslage stellt also die Revision desVolksschulgesetzes

dar: Meine Hypothese lautet, dass die lokalpolitische Aushandlung von Artikel

17 im Sinne eines Übersetzungsprozesses erst Aufschluss darüber gibt, weshalb

dieser als »Integrationsartikel« zur Metapher pädagogischer Innovation und

zum Symbol einer integrativen Volksschule schlechthin wurde. Ich argumen-

tiere, dass sich die kommunale Umsetzung des Reformprojektes IBEM weni-

ger über den expliziten Inhalt oder Geltungsbereich des betreffenden Artikels

definiert denn vielmehr darüber, was letztlich nicht im Volksschulgesetz ver-

ankert wurde.

Die inhaltlichen Verschiebungen und Transformationen, welche im

Revisionsprozess selbst beschrieben werden, sollen dabei mit Hilfe eines Dis-

kursmodells der »Bedürfnispolitik« (Fraser 1994) sowie mittels Bruno Latours

»Programm und Gegenprogramm« analysiert werden. Vor diesen theoreti-

schen Leitplanken identifiziere ich schließlich konkurrierende Interessen und

beschreibe das Ringen um die Definition und Etablierung besonderer päd-

agogischer »Bedürfnisse« als politischeMaterie: Die Ereignisse einer globalen

Diskursgemeinschaft, wie sie im Rahmen diverser Weltbildungskonferenzen

1 Im ursprünglichen Wortlaut : La direction, en ce qui concerne les handicapés ou plus

généralement les minorités, est donnée par le gouvernement. Nous voulons pratiquer

une politique d’intégration à l’école et non pas une politique de ségrégation.
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hervorgebracht wird und deren Ziel in der Reform nationaler Bildungssys-

teme im Sinne der »Inklusion« begründet liegt, verknüpfe ich dabei mit

ausgewählten lokalpolitischen Vorstößen. Anhand der öffentlichen Protokolle

der Parlamentsdebatten analysiere ich so den Verhandlungsspielraum eines

integrativen Grundsatzes und zeige, wie sich im Kampf um die Definition

besonderer pädagogischer Bedürfnisse in kaum merklichen Schritten die

eigentlichen Frontlinien verschieben: Vom ursprünglichen Anliegen einer

chancengleichen nichtdiskriminierenden Förderung »fremdsprachiger« Kin-

der im traditionellen migrationspolitischen Ansatz über die Erweiterung und

Verankerung schulischer Integration auch für »behinderte« Schüler*innen

im Sinne eines Systemwechsels findet das Parlament schließlich in der Be-

stätigung der bisherigen Schulpraxis einen vorläufigen Konsens. Insgesamt

rekonstruiert das Kapitel die Geschichte einer Bildungsreform,welchemit ei-

nem ursprünglich emanzipatorisch begründeten Anspruch – ausgehend von

einem staatlich zwar als Grundsatz definierten, finanz- und sozialpolitisch

aber höchst umstrittenenPrinzip– imeigentlichenGegenprogrammmündet,

nämlich in der technokratischen Implementation besonderer Maßnahmen.

3.1 Die Revision des Integrationsartikels im Volksschulgesetz

Seit den 1990er Jahren ist imBerner Volksschulgesetz (VSG, 1992) unter Artikel

17 Absatz 1 verankert, dass »SchülerinnenundSchülern […] in derRegel der Be-

suchder ordentlichenBildungsgänge ermöglichtwerden« soll.Ander Jahrtau-

sendwende – kaum zehn Jahre nach Inkraftsetzung des Volksschulgesetzes –

fungiert Artikel 17 bereits unter den zu revidierenden Paragrafen: Gemäß Pro-

tokoll der Aprilsession im Jahre 2001 sollte eine »klare« und »eindeutige« For-

mulierung entsprechende Steuerungsimpulse für eine integrative Volksschule

liefern (Tagblatt Aprilsession 2001, S. 285).

Bevor ich auf die eigentlichen Debatten im Kantonsparlament eingehe,

analysiere ich im Folgenden als Erstes den als Integrationsartikel bekannt

gewordenen Gesetzestext und mache dabei die Akzentuierung von Differenz

deutlich, wie sie in der revidierten Fassung von 2001 zum Ausdruck kommt.

Im Vergleich zum bisherigen Wortlaut der Fassung von 1992 wurde Artikel 17

im Zuge von REVOS 01 nämlich wie folgt erweitert (vgl. Tab. 2; fett markierte

Ergänzungen):
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Tabelle 2: Integration und besondereMassnahmen (VSG, Art. 17; Hervorh. d. A.)

Volksschulgesetz (BSG432.210)

 

Art. 17   Integration und besondereMassnahmen (VSG 1992; revidiert 2001)

1 Schülerinnen und Schülern, deren schulische Ausbildung durch Störungen und Behin-

derungen oder durch Probleme bei der sprachlichen oder kulturellen Integration

erschwert wird, sowie SchülerinnenundSchülernmit ausserordentlichenBegabungen

soll in der Regel der Besuch der ordentlichen Bildungsgänge ermöglicht werden.

2 Die Bildungsziele werden soweit nötig durch besondereMassnahmenwie Spezialunter-

richt, besondere Förderung oder Schulung in besonderen Klassen, die grundsätzlich in

Schulenmit Regelklassen zu integrieren sind, angestrebt [unverändert].

3 DerRegierungsrat regelt das Nähere durchVerordnung, insbesondere

a.   dieOrganisation des Spezialunterrichts undder besonderenKlassen,

b.   dieMassnahmen zur besonderen Förderung,

c.   die Zuweisungsverfahren.

Auf einen ersten Blick scheint sich die revidierte Version kaum von der

bisherigen Fassung zu unterscheiden, so umfasst Artikel 17 drei Absätze, wo-

bei der zweite gänzlich unverändert bleibt. Inhaltlich fällt im ersten Absatz ei-

ne Erweiterung auf, welche darin besteht, dass Differenzmerkmale der Schü-

ler*innen differenziert werden: Neben den bisher vordergründigen Erschwer-

nissen der schulischen Ausbildung in Form von Störungen und Behinderun-

gen werden neu zusätzlich »Probleme bei der sprachlichen oder kulturellen

Integration« sowie »außerordentliche Begabungen« explizit genannt.Hervor-

zuheben ist weiter, dass der Begriff »Integration« überhaupt erst in der neuen

Fassung erscheint. Bezeichnenderweise wird die Integration hier mit sprach-

lich und kulturell begründeten Lernschwierigkeiten assoziiert und dabei defi-

zitorientiert als »problematisch« dargestellt. Auch die außerordentlichen Be-

gabungen stellen insofern keine Ausnahme dieser Defizitorientierung dar, als

sich in der Schulpraxis zeigt,dass auch eine positiv besetzteDifferenzierungs-

kategorie in Bezug auf die Leistungsfähigkeit von Schüler*innen als »Hochbe-

gabte« Stigmatisierungspotenzial birgt: Der Umstand, dass für die Förderung

dieser Kinder und Jugendlichen zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung

gestellt wurden, welche aber nicht für andere besondere Maßnahmen einge-

setztwerdendürfenunddamit quasi »unantastbar« sind,markiert einepositi-

veDiskriminierung,welche sich bisweilen negativ in FormvonNeid undMiss-
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gunst seitens der Lehrpersonenmanifestiert. Im Vergleich der beiden Versio-

nen werden also folgende zwei Charakteristiken evident:

–   Schüler*innen werden differenzunterstreichend und defizitorientiert – mit

Verweis auf Behinderungen, Störungen und Probleme der sprachlichen

oder kulturellen Integration – als bedürfnisspezifische Zielgruppen identifi-

ziert.

–   Besondere Maßnahmen kommen dann zur Anwendung, wenn die Errei-

chung der regulären Bildungsziele gefährdet ist.

Im dritten Absatz wird schließlich eine Verschiebung in der Entscheidungs-

undDefinitionsmacht und damit auch eine Veränderung der Steuerung deut-

lich: So liegt die Hoheit zur Regelung besonderer Maßnahmen – namentlich

in Form von Spezialunterricht, besonderer Förderung und Schulung in be-

sonderen Klassen – nicht mehr wie bisher beim Großen Rat (Legislative).

Fortan kann der Regierungsrat (Exekutive) auf Antrag der Bildungsdirektion

die entsprechenden Verordnungen zur Umsetzung beschließen. In Hinsicht

auf die Programmatik der besonderen Maßnahmen verweist Artikel 17 unter

Absatz 3 a–c namentlich auf die separat geregelte Organisation der Angebote

sowie die Verfahren der Zuweisung. Die Interpretation und Übersetzung

des Integrationsartikels vom Gesetz in die schulische Praxis erfolgt damit

über die Verordnungsebene, wobei entsprechende Leitfäden und Richtlini-

en das Skript des staatlichen Programmes einer integrativen Volksschule

darstellen (vgl. Kapitel 4). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit

der Revision von Artikel 17 im Volksschulgesetz schüler*innenbezogene Diffe-

renzmerkmale stärker ins Blickfeld rücken. Bereits an dieser Stelle werden

zielgruppenspezifische besondere Bedürfnisse impliziert, welche aber nicht

als Ausschlusskriterium, sondern im Gegenteil der Legitimation spezifischer

Maßnahmen dienen, wodurch Integration beziehungsweise der Verbleib in

den öffentlichen Bildungsgängen sichergestellt werden soll.

Was in der revidierten Fassung des Integrationsartikels hingegen nicht

ersichtlich wird, ist der dahinterliegende Übersetzungsprozess: Das im Kon-

text der Wissenschafts- und Techniksoziologie in den frühen 1980er Jahren

durch Callon begründete Konzept der Übersetzung beinhaltet das Prinzip,

eine Vielzahl von Interessen und Akteur*innen in ein spezifisches Programm

einzubinden (Callon 2006a; 2006b). In analytischer Hinsicht bedeutet dies,

dass im Zuge der Aushandlung dessen, was Artikel 17 beinhalten soll, ver-

schiedene Definitionen des »Problematischen« in eine »Kompromissversion«
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übersetzt wurden. In Erinnerung an die Hypothese, Artikel 17 würde sich

vor allem über jene Inhalte definieren, welche im (übersetzten) Gesetzestext

selbst nicht (mehr) ersichtlich seien (via Übersetzung aber erfolgreich einge-

schrieben sind), soll an dieser Stelle ein Exkurs in den sonderpädagogischen

Bereich erfolgen. So irritiert die Verwendung der Begriffe »Störungen« und

»Behinderungen« im Volkschulgesetz abgesehen von der Ambivalenz mög-

licher Auslegungen nicht zuletzt vor der Tatsache, dass im schweizerischen

Bildungswesen nach wie vor zwischen Regel- und Sonderschulung differen-

ziert wird, wobei zwei weitgehend parallele Systeme mit unterschiedlichen

gesetzlichen Grundlagen unterschieden werden. Auch was die strategische

Verantwortung anbelangt, gehörte die Sonderschulung (und damit sämtliche

behinderungsspezifischen besonderen Bildungseinrichtungen) in den Zu-

ständigkeitsbereich der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF), während

die Volksschule der kantonalen Bildungsdirektion unterstellt war (damals

noch unter der Bezeichnung »Erziehungsdirektion«, kurz ERZ). So besagt

der direkt auf den Integrationsartikel folgende Artikel 18 (VSG, 1992/2001)

zum Thema »andere Schulung«, dass »Kinder, die nicht in Regelklassen oder

besonderen Klassen geschult werden können, […] in Sonderschulen oder

Heimen geschult werden« müssen.

Da hier auf eine gesonderte Schulung von Kindern mit »Behinderung«

respektive auf sonderschulberechtigte Schüler*innen verwiesen wird, Artikel

18 imRahmenvonREVOS01 aber keinerlei Anpassungen erfährt, stellt sich die

Frage, was unter den im Integrationsartikel angesprochenen Behinderungen

und Störungen überhaupt verstanden werden soll. Aufschluss darüber gibt

der Regierungsrat in der Lesung des revidierten Volksschulgesetzes im Gro-

ßen Rat, wo die vorzunehmenden Änderungen begründet werden (ERZ 2001).

Darin wird deutlich, dass für die Formulierung von Artikel 17 ursprünglich ein

weit umfassenderer Gesetzestext vorgesehen war: So wurde nämlich in der

Vernehmlassungsversion für eine Stärkung und Ausgestaltung integrativer

Schulung mit dem Bestreben, »grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler in

Regelklassen zu integrieren und dort […] schulen« zu wollen, plädiert (ERZ

2001, S. 2; Hervorh. d. A.). Dieser radikal formulierte Grundsatz wurde mit

der »auch im Lehrplan festgelegte[n] Forderung nach individualisierendem

Unterricht« verbunden und als umfassender Bildungsauftrag der Volksschule

definiert. Der Regierungsrat rekurrierte in seinem Diskurs auf die Realität

heterogener Klassengemeinschaften, welche auf dem »Recht jeder Schülerin

und jedes Schülers auf Bildung« basierend ein diversifiziertes und individua-

lisiertes Unterrichtsprogramm erfordern. Im Wortlaut hieß es weiter, das
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Volksschulgesetz solle »die verstärkte Verankerung der Integration« als ein

»zentrales Ziel der menschlichen Gemeinschaft aufnehmen«, ohne dabei ein

Sparziel zu verfolgen.

Die regierungsamtlichen Ausführungen postulierten also ursprünglich

klar die Absicht, »zu integrieren und nicht zu segregieren«, wobei explizit

hervorgehoben wurde, dass die angestrebten Änderungen nicht »nur auf die

Heilpädagogik« auszurichten seien, sondernumfassend imSinneder Pädago-

gik der Vielfalt (ERZ 2001, S. 4). Im Vortrag wurde zwar nicht weiter auf das

pädagogische Postulat einer gleichwertigen Anerkennung von Verschieden-

heit im Sinne der »egalitärenDifferenz« (Prengel 2006) eingegangen, dennoch

lassen der ursprüngliche Änderungsvorschlag sowie die Ergänzungen nach

der Vernehmlassung darauf schließen, dass Artikel 17 tatsächlich so konzi-

piert werden sollte, dass er als »Integrationsartikel des sonderpädagogischen

Bereichs« und damit als eine disziplinäre Entgrenzung verstanden werden

konnte.

So sollten weit über individuelle oder kognitiv begründete Lern- und

Verhaltensauffälligkeiten hinaus (kulturelle und sprachlich begründete Schul-

schwierigkeiten werden hier unter einem sonderpädagogischen Ansatz sub-

sumiert) allgemeine Schwierigkeiten im Spracherwerb (Legasthenie) oder im

Bereich der Mathematik (Dyskalkulie) sowie in der Grob- und Feinmotorik,

namentlich aber auch Kinder und Jugendliche mit leichteren körperlichen

und geistigen Behinderungen vom Recht auf integrative Schulung nicht

ausgeschlossen werden (ERZ 2001). Die anhand der getrennten Direktionszu-

ständigkeiten und Gesetzgebungen materialisierte Differenzierung zwischen

regulärer und besonderer Bildung stand also bereits anlässlich von REVOS

01 »grundsätzlich« zur Diskussion: Gemäß Vorschlag des Regierungsrats

sollte der revidierte Artikel 17 das Recht, die ordentlichen Bildungsgänge in

der Regelklasse besuchen zu dürfen, nicht nur als Regel, sondern explizit als

Grundsatz verankern, wie es ursprünglich hieß:

Schülerinnen und Schülern soll grundsätzlich der Besuch der ordentlichen

Bildungsgänge in der Regelklasse ermöglicht werden. Die Bildungszie-

le werden mittels innerer Differenzierung angestrebt. (VSG, Art. 17 Abs. 1,

Version September 1999; Hervorh. d. A.)

Diesem ersten Vorschlag zu entnehmen ist auch der Hinweis, dass als Weg

zur Realisierung des integrativen Grundsatzes die Forderung nach innerer

Differenzierung – und damit ein Konzept der integrativen respektive inklu-
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siven Didaktik – im gesetzlichen Wortlaut festgeschrieben werden sollte.

Insgesamt zeugt die anschließende Transformation des Integrationsartikels

– von der alten Fassung über den Prozess der Vernehmlassung des ersten

Revisionsvorschlages in der Bevölkerung bis hin zum endgültigen Revisions-

antrag – von einer politisch umstrittenen Definition dessen, was innerhalb

des Spektrums schulischer Heterogenität (noch) als »Norm« tolerierbar ist

respektive welche und inwiefern besondere pädagogische Bedürfnisse in

der Volksschule zusätzliche Förderungs- und Unterstützungsmaßnahmen

legitimieren. Der Frage, wie im Verlaufe dieses Aushandlungsprozesses die

Frontlinien verschoben werden, widme ich mich im Folgenden, zuerst aus

theoretischer Perspektive und anschließend anhand der Rekonstruktion der

bildungspolitischen Debatten im Rahmen von REVOS 01.

3.2 Bildung für alle: Zwischen universellem Rechtsanspruch
und staatlicher Bürokratie

In zeitlicher Übereinstimmungmit der Verankerung besondererMaßnahmen

im Berner Volksschulgesetz fand in Jomtien (Thailand) die UN-Weltbildungs-

konferenz statt, welche sich dem Recht auf Bildung für alle annahm: Delegierte

aus 155 Ländern, darunter Abgeordnete staatlicher wie auch nicht-staatlicher

Organisationen, trafen sich damals mit dem gemeinsamen Ziel, Bildung

als fundamentales Menschenrecht zu bekräftigen und weltweit den Zugang

zu schulischer Grundbildung sicherzustellen. Die im Aktionsplan der Inter-

Agency Commission (IAC) festgelegten Ziele für Education for All (EFA) sollten bis

zur Jahrtausendwende erreicht werden und umfassten in volkswirtschaftli-

cher Hinsicht das Anliegen nachhaltiger Entwicklungs- und Lebenschancen

im Kampf gegen Armut, Diskriminierung und soziale Ungleichheit. In der

Verwirklichung dieser Rechtsansprüche standen die Verbesserung von Qua-

lität, Zugang und Teilhabe im Vordergrund, wodurch gewissermaßen bereits

zentrale Anliegen der Inklusiven Bildung vorweggenommen wurden:

The enormity of the global challenges and the differences among rates of

national and individual development now threaten further deterioration in

the quality and equity of life chances. (IAC 1990, S. 4)

Obgleich wirtschaftliche Interessen einer Profitmaximierung und Ausschöp-

fung von »Bildungsreserven« im entsprechenden Aktionsrahmen, dem Frame-
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work for Action to Meet Basic Learning Needs (IAC 1990), eine nicht unbedeuten-

de Rolle spielen dürften, knüpft die Agenda dennoch klar an einen emanzipa-

torischen Anspruch an: nämlich eine chancengleiche und diskriminierungs-

freie Verwirklichung menschlicher Bedürfnisse durch die staatliche Zusiche-

rung notwendiger Rahmenbedingungen. Die Gegenüberstellung von Rechten

auf der einen Seite und Bedürfnissen auf der anderen Seite respektive die Si-

cherstellung von deren Befriedigung steht im Zentrum des von Nancy Fraser

begründeten Diskursmodells. Im Folgenden werde ich zuerst näher auf die

eigentliche Politisierung »besonderer Bedürfnisse als Kampf« eingehen und

diese vor dem Hintergrund der dominanten Forderung nach Inklusiver Bil-

dung erläutern. In Verknüpfung damit schlage ich anschließend Bruno La-

tours Konzepte ProgrammundGegenprogramm als analytisches Denkgerüst vor,

zur Rekonstruktion der Polemik des Integrationsartikels.

Nancy Fraser: Vom Kampf um die Bedürfnisse

Washat FrasersEndeder 1980er JahrepublizierterEntwurf einer sozialistisch-

feministischen kritischenTheorie der politischen Kultur im Spätkapitalismus

gemeinmit der Forderungnach einer integrativen respektive inklusiven Schu-

le? Meine These lautet, dass sich die im weitesten Sinne feministisch begrün-

deten politischen Interessenmit jenen der Forderung nach Inklusiver Bildung

respektive Anerkennung egalitärer Differenz insofern verknüpfen lassen, als

es sich in beiden Fällen um emanzipatorische Anliegen handelt.Was Fraser als

»Kampf um die Bedürfnisse« beschreibt, lässt sich dabei für die Analyse der

politischen Aushandlungen besonderer pädagogischer Bedürfnisse fruchtbar

machen. In ihren Überlegungen legt Fraser dar, wie eine auf Bedürfnisse zen-

trierte Rede als Medium fungiert, in welchem »politische Forderungen aufge-

stellt und bestritten werden« (ebd., S. 249).

FrasersDiskursmodell derBedürfnisinterpretation ist allerdingsnicht aufBe-

dürfnisse im normativen Sinn fokussiert. Es geht also nicht um einen defizit-

orientierten Blick auf die Bedürftigkeit der in Regelklassen zu integrierenden

Schüler*innen, sondern um die von kontroversen Interessen gesteuerten Dis-

kurse über die politische »Interpretation« ebendieser Bedürfnisse. Bedürfnis-

interpretationen sind gemäß Fraser deshalb notwendigerweise als politisch

umstritten, polyvalent und relational zu verstehen, da sie auf geteilten oder

ebenaufwidersprüchlichenHintergrundannahmenoderHaltungenbasieren.

Die hier angesprochene politischeUmstrittenheit der Interpretation besonde-

rer Bedürfnisse respektive der Definition eines »besonderen Bedarfs« mani-
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festiert sich in der Ambivalenz des Programmes, welches – wenn auch unter

demVorzeichen der Integration – schließlich eine eigentliche »Besonderung«

reproduzieren sollte (vgl. Kapitel 4). Im politischen Kampf um Bedürfnisinter-

pretation identifiziert Fraser insgesamt drei analytische Momente:

Erstens geht es darum, den politischen Status eines gegebenen Bedürfnis-

ses erst einmal zu etablieren oder zu verweigern, indem das Anliegen ent-

weder als Gegenstand des legitimen politischen Interesses anerkannt oder

aber als unpolitische Materie zur Enklave gemacht wird. Das zweite Mo-

ment besteht in der Definitionsmacht respektive in der Autorität festzu-

legen, wodurch das Bedürfnis zu befriedigen ist. Drittens gilt es die Ver-

sorgung der akzeptierten Bedürfnisse sicherzustellen oder zu verweigern.

(Fraser 1994, S. 251ff.)

Bevor es also um die Frage der Umsetzung akzeptierter Bedürfnisse gehen

kann – also wieMaßnahmen reguliert, gesteuert und kontrolliert werden (vgl.

Kapitel 4) –, muss der »politische Status« eines Bedürfnisses geklärt sein. Die

DefinitionbesondererpädagogischerBedürfnisse im lokalenSchulgesetzwird

selbstverständlich nicht losgekoppelt von den Verhandlungen auf der interna-

tionalen Ebene geführt. Nachzeichnen lässt sich die Etablierung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse als »politischeMaterie« damit anhand verschiede-

ner diskursiver Ereignisse, welche das Anliegen integrativer statt separativer

Schulungsformen mit der menschenrechtsbasierten Forderung nach Bildung

für alle und schließlich mit einer Pädagogik für besondere Bedürfnisse ver-

knüpfen.

Während die Forderungen der EFA auf sämtliche Gruppen marginalisier-

terundpotenziell vulnerablerMinderheitenausgerichtetwaren,wurdenMen-

schen mit Behinderungen dabei paradoxerweise (noch) nicht explizit einge-

schlossen (Kiuppis 2014a, S. 33). Gewissermaßen als Korrektiv zur EFA-Pro-

grammatik,welche die besonderen Bedürfnisse vonKindernmit Behinderun-

genweitgehend vernachlässigte, fand 1994 in Salamanca (Spanien) eine weite-

reUN-Weltbildungskonferenz statt, diesmal unter demTitel SpecialNeedsEdu-

cation. In der sogenannten Salamanca-Erklärung respektive dem Aktionsrah-

men einer »Pädagogik für besondere Bedürfnisse« wurde das grundsätzliche

Recht auf Bildung bekräftigt und erstmals internationale Policy-Richtlinien

zur Entwicklung inklusiver Schulen formuliert. Als Leitprinzip dieses Hand-

lungsprogrammes steht also der Appell an die nationalen Entscheidungsträ-

https://doi.org/10.14361/9783839470305-005 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.14361/9783839470305-005
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


3. Verschiebung der Frontlinien politisch umkämpfter Programme 69

ger, Schul- und Bildungssysteme allen Kindern und Jugendlichen zugänglich

zumachen:

The guiding principle […] is that schools should accommodate all children

regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or

other conditions. This should include disabled and gifted children, street

and working children, children from remote or nomadic populations, chil-

dren from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other

disadvantaged or marginalized areas or groups. […] In the context of this

Framework, the term ›special educational needs‹ refers to all those children

and youth whose needs arise from disabilities or learning difficulties. […]

Schools have to find ways of successfully educating all children, including

those who have serious disadvantages and disabilities. There is an emerg-

ing consensus that children and youth with special educational needs

should be included in the educational arrangements made for the majority

of children. This has led to the concept of the inclusive school. (UNESCO

1994, S. 6; Hervorh. d. A.)

In der Übertragung der Richtlinien ins Deutsche wurde das im Original ver-

wendete Konzept der Inklusion allerdings durchgängig mit dem Begriff der

Integration übersetzt, was angesichts der später ausgetragenen normativen

Begriffsdebatten zu einer kommentierten Aktualisierung der deutschspra-

chigen Salamanca-Erklärung führte (Flieger 2010). Dem englischen Wortlaut

nach wird damit klar jener Paradigmenwechsel deutlich, welcher die Schule

als »handelnde Organisation« anspricht, und zwar mit der pädagogischen

Forderung,Wege zu finden, welche es – explizit auch benachteiligten und be-

hinderten Schüler*innen – ermöglichen, an den (bisher nur) für die Mehrheit

der Kinder und Jugendlichen gestalteten Lernsettings teilzuhaben. Neben

dem grundsätzlichen Recht auf Bildung für alle – und zwar unabhängig von

physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen

Voraussetzungen – wird der universale Anspruch auf Bildung als Menschen-

recht in diesemZusammenhangmit demKonzept der Special EducationalNeeds

(SEN), den besonderen pädagogischen Bedürfnissen verknüpft:

Reaffirming the right to education of every individual, as enshrined in the

1948 Universal Declaration of Human Rights, and renewing the pledge

made by the world community at the 1990 World Conference on Education

for All to ensure that right for all regardless of individual differences […].

(UNESCO 1994; iv)
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Die Forderung nach inklusiven Schulen in der Salamanca-Erklärung stellt

im Sinne der ANT eine Übersetzung der auf Rechte zentrierten Rede in eine

auf Bedürfnisse zentrierte Rede nach Fraser (1994) dar. Bildungssysteme sol-

len – unter prioritärer Allokation entsprechender finanzieller Ressourcen –

folglich dahingehend reformiert werden, alle Kinder unabhängig von indivi-

duellenMerkmalen oder sozialen Differenzierungskategorien in ordentlichen

Bildungsgängen fördern zu können:

3. We call upon all governments and urge them to:

–   give the highest policy and budgetary priority to improve their education

systems to enable them to include all children regardless of individual dif-

ferences or difficulties,

–   adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education,

enrolling all children in regular schools […]. (UNESCO 1994, ix)

Zehn Jahre nach der EFA-Weltbildungskonferenz inThailand und kurz vor der

Revision von Artikel 17 fand im April 2000 in Dakar (Senegal) erneut einWelt-

bildungsforum statt (IAC 2000). Mit Ernüchterung musste sich die interna-

tionale Gemeinschaft allerdings eingestehen, dass die im Rahmen des EFA-

Aktionsrahmens gesetztenZiele beiWeitemunerreicht geblieben sind.DieBi-

lanz einer als größte Bildungsevaluation jeher bezeichneten internationalen

Erhebung sowie die Analyse der unter EFA zu erreichenden nationalen Stan-

dards lautete, dass sich weder die Quote der Analphabet*innen noch die An-

zahl der Kinder ohne Zugang zu unentgeltlicher Grundschulbildung bedeu-

tend vermindert hatte. Als einer der Hauptgründe für das Scheitern der EFA

wurden fehlende Ressourcen beziehungsweise eine ungenügende Rationali-

sierung entsprechender Aufwendungen genannt (IAC 2000, S. 3).

Das politische Ringen um die Definition und Etablierung besonderer

pädagogischer Bedürfnisse im Bildungssystem wird anhand der Debatten

rund um die Revision des Integrationsartikels im Berner Volksschulgesetz

deutlich. Die an der Jahrtausendwende durch den PISA-Schock verdeutlichte

Problematik nichterfüllter Chancengleichheit, welchemit Resultaten interna-

tionaler Schulleistungsstudien in Zahlen beziffert werden kann, konstatiert

einen stabilen, negativen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und

Bildungserfolg in der Schweiz (Coradi-Vellacott & Wolter 2002; Edelmann

et al. 2012, S. 177ff.; OECD 2001; Moser 2002). Dabei wird hervorgehoben,

dass Kinder aus einem sozioökonomischweniger privilegiertenMilieu bereits

beim Eintritt ins Bildungssystemmit ungleichen Voraussetzungen ausgestat-
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tet sind (Edelmann 2010).Mit der Kritik am schweizerischen Bildungssystem,

welches durch eine stark gegliederte Struktur sowie zahlreiche Selektions-

mechanismen maßgebend zur Reproduktion sozialer Ungleichheit beiträgt,

rückten die Fragen bezüglich der Vor- und Nachteile integrativer versus

separativer Schulungsformen zunehmend ins Zentrum bildungspolitischer

Diskussionen. Im Umgang mit schulischer Heterogenität werden allerdings

verschiedene, zueinander in Konkurrenz stehende politische Interessen

artikuliert, was nicht zuletzt auch für die Ebene der Schulpraxis selbst gilt.

Bruno Latour: Programm und Gegenprogramm

Nach Latour umfassen Programme jene Absichten, welche Akteur*innen

durch Handlungen, also das Wirken innerhalb einer bestimmten Assoziati-

onskette, zu realisieren versuchen. Alles, was aus der jeweiligen Perspektive

dem Handlungsprogramm zuwiderläuft und die Erfüllung des Zielvorhabens

hemmt,wird als das Anti- oder Gegenprogrammbezeichnet. Anhand der Pro-

blematik »verlorener Zimmerschlüssel« erläutert Latour (2006c, vgl. Abb. 2)

das Konzept am Beispiel eines Hotelmanagers, der seine Gäste dazu bringen

möchte, beim Verlassen des Hotels die Schlüssel an der Rezeption abzugeben

(Programm). Dabei beschreibt Latour, wie der Hotelmanager auf die Gäste

reagiert, derenWiderstand (Anti-Programm) darin besteht, die Instruktionen

zur Schlüsselabgabe zu ignorieren. Indem der Rezeptionist seiner vorerst

mündlichen, dann schriftlichen Aufforderung, die Schlüssel (Artefakte) zu-

rückzubringen, konsekutiv Dinge addiert (UND), das heißt, das von ihm

verfolgte Programm »gewichtet« (ebd., S. 371), erreicht er schließlich sein

Ziel: Mit der Reformulierung seines Programms, indem er die Handlungsauf-

forderung zuerst in Schilder und schließlich in ein sperriges Metallgewicht

einschreibt (ODER), gelingt es ihm, die Frontlinie zwischen dem eigenen

Programm und dem Gegenprogramm der Gäste entsprechend seinen Inter-

essen zu verschieben. Was Latour am Beispiel des Schlüssels auf der Achse

des Programms beschreibt, entspricht demProzess der Übersetzung; nämlich

die Art undWeise, wie das Programm dabei Schritt um Schritt dem Schlüssel

eingeschriebenwird.
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Abbildung 2: ProgrammundGegenprogramm (Latour 2006c, S. 373)

Latours Modell soll im Folgenden dabei helfen, den Prozess der Revision

von Artikel 17 als Übersetzung zu analysieren. Statt um einen Schlüssel geht es

um den Integrationsartikel, welcher den Frontverlauf der politischen Kon-

troverse zwischen Programm und Gegenprogramm beschreibt, wenn auch

in umgekehrter Richtung: Die Ausgangslage stellt das Anliegen dar, Integra-

tion als Grundsatz im Volksschulgesetz zu verankern. Damit handelt es sich

um ein normatives Programm, welches über die Parteigrenzen hinaus, von

links bis rechts, zunächst weitgehend politische Zustimmung erfährt. Den

Schlusspunkt der parlamentarischen Aushandlungen hingegen markiert die

Umkehrung dieses Programmes in ein eigentliches Gegenprogramm. Mit

anderen Worten ausgedrückt verliert der emanzipatorische Anspruch einer

integrativen Volksschule in kaum merklichen Schritten an Konsensfähigkeit,

indem dieser im Verlaufe des Übersetzungsprozesses mit unterschiedlichen

einander bisweilen kontrovers gegenüberstehenden Interessen gefüllt wird.

Die integrativeVolksschulewirddamit zu einer politisch korrektenWorthülse,

welche – statt Ausdruck reflexiver Schul- undUnterrichtsentwicklung im Sin-

ne einer Kritischen Pädagogik der Vielfalt wie sie Hofstetter und Duchêne (2010)

konzipieren – die bekannten Praktiken der Besonderung und Etikettierung

normativ verklärt.
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3.3 Integrative Volksschule:
Rekonstruktion lokalpolitischer Debatten

Rytz (GB): Ich gehe über die Parteigrenzen hinaus […] einig, dass heute im

Bildungsbereich mehr Ruhe als Hektik notwendig ist. (Tagblatt Aprilsession

2001, S. 287)

Morgenthaler (GFL): Wir wollen […] den Schulen Zeit geben, um all das

Neue, was in den letzten Jahren auf sie zugekommen ist, in Ruhe konsoli-

dieren zu können. (Ebd., S. 288)

Lack (FDP): Der Hauptgrund […] ist, dass wir derzeit im bernischen Bil-

dungswesen sehr viele Baustellen haben […]. Hier sollte man nicht noch

eine weitere Baustelle eröffnen […] In der bernischen Schullandschaft

braucht es jetzt vorerst einmal ein wenig Ruhe. (Ebd., S. 290)

Anlässlich der ersten Lesung zu REVOS 01 im Rahmen der Aprilsession 2001

beginnen die Beratungen zum Thema Stärkung und Ausgestaltung der in-

tegrativen Schulung mit einem Appell an Ruhe und Konstanz sowie mit der

Warnung, keine »weiteren Baustellen« zu eröffnen. Anstelle der umfassenden

Reform –welche einen Systemwechsel im Sinne der Inklusion fordert – einigt

sich das Berner Kantonsparlament schließlich darauf, den Integrationsar-

tikel (VSG, Art. 17) – abgesehen von der zu Beginn des Kapitels erläuterten

differenzunterstreichenden defizitorientierten Identifizierung bedürfnisspe-

zifischer Zielgruppen sowie einer Verschiebung in der steuerungsbedingten

Entscheidungs- und Definitionsmacht – weitgehend im Status quo zu belas-

sen. Die revidierte Fassung verschleiert damit die ihr zugrundeliegenden

Übersetzungs- und Reinigungsarbeiten: Wie steht das politische Umfeld zur

Zielsetzung einer integrativen Volksschule? Wie soll unter den gegebenen

Rahmenbedingungen gewährleistet werden, dass bei Lern-, Leistungs- oder

Verhaltensschwierigkeiten, bei sprachlich und kulturell begründeten »Inte-

grationsproblemen«, bei außerordentlicher schulischer Leistungsfähigkeit,

aber auch bei leichteren körperlichen, geistigen sowie sensomotorischen

Behinderungen ein Verbleib in der Regelklasse möglich ist?

Im Großen Rat wurde heftig über die Konsequenzen debattiert, welche

der politische Vorstoß eines Systemwechsel im Sinne eines umfassenden Ver-

ständnisses einer integrativen respektive inklusiven Schule mit sich bringen

würde. Politische Vorstöße erhalten erst mit der Zustimmung des Parlaments
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einen verbindlichen Charakter. Das heißt, die Annahme einer Motion ver-

pflichtet die Regierung, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen oder eine

beantragteGesetzesänderung auszuarbeiten. ImFolgendenwerde ich anhand

von drei Motionen, die der Revision des Integrationsartikels vorhergehen, be-

schreiben, wie sich im Kampf um die politische Etablierung besonderer

Bedürfnisse nach und nach die Frontlinien zwischen konkurrierenden politi-

schen Programmen verschoben haben.

Unterstützung für Lehrkräfte multikultureller Klassen (M 143/99)

Angesichts der Problematik sozialer Ungleichheiten bemühen sich insbeson-

deredie städtischenAgglomerationsgemeindenEndeder 1990er Jahreumeine

aktive Integrationspolitik: Diese soll zukunftsweisende, koordinierte und »be-

dürfnisgerechte Maßnahmen« sowie Ressourcen zur Verfügung stellen, da-

mit die Migrationsbevölkerung unterstützt und strukturelle Integrationser-

schwernisse überwundenwerden können, so die exemplarische Formulierung

durch den Gemeinderat der Stadt Bern.

Eine der Absichtserklärungen besteht darin, die Chancengleichheit für

fremdsprachige Schüler*innen zu verbessern, indem die Interkulturelle Päd-

agogik verbindlich im Bildungsbereich verankert wird (Salm 2001). Diese

Forderung kann als Reaktion auf eine zunehmend laut werdende Kritik an

der Missachtung des Integrationsgedankens gelesen werden. Diese Kritik

ist übrigens nicht nur empirisch solide begründet – beispielsweise anhand

des »Konstruktes des leistungsschwachen Immigrantenkindes« respektive

der Zuweisung dieser Lernenden in Sondersettings (vgl. Kapitel 4) –, sie lässt

sich auch an bildungsstatistischen Daten, und zwar in immer stärkerem Aus-

maß, ablesen: So charakterisiert sich die Zusammensetzung von Klassen mit

geringerem Leistungsanspruch (zum Beispiel »Realklassen), insbesondere

aber »besondere Klassen« innerhalb der Volksschule durch einen unverhält-

nismäßig hohen Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund. Damit

begründet sich schließlich die Forderung nach Entlastung von Lehrperso-

nen in »multikulturellen Klassen«, welche mit einem Anteil von mehr als

50 % »fremdsprachiger« Schüler*innen als besonders betreuungsaufwändig

beschrieben werden, wie der Motion »Unterstützung der Lehrkräfte, die

die Integration fördern« zu entnehmen ist. Im Vorstoß der bis 2006 unter

der Bezeichnung Grüne Freie Liste (GFL) aktiven Partei werden zusätzliche

Unterrichtsressourcen für die besonders anspruchsvolle Unterrichts- und

Betreuungstätigkeit in sprachlich-kulturell heterogenen Klassen gefordert.
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Nachdem die Dringlichkeit der Motion vom Regierungsrat abgelehnt wurde,

diskutiert der Große Rat den Vorstoß im Frühjahr 2000 als Postulat (Tagblatt

Februarsession 2000, S. 165ff.). Die GFL-Fraktion zeigte sich damals von der

Antwort der Regierung »enttäuscht« undwirft dieser vor, »zwar lang und breit

über die gezielte Förderung der interkulturellen Kompetenz und […] weitere

schöne Dinge gesprochen«, die Forderungen nach konkreten Maßnahmen

für eine »handfeste Unterstützung der betroffenen Lehrkräfte« aber nicht

aufgegriffen zu haben (ebd., S. 166). Stattdessen werde man auf das neue

Volksschulgesetz und »weitere solche Papiere« vertröstet. Mit dem implizit

zum Ausdruck kommenden Bürokratievorwurf in der Darstellung der Bil-

dungsdirektion als Schreibtischtäterin zeigt sich bereits an dieser Stelle, was

Latour in seinen Schriften als »Papierarbeit«, »Papierwelt«, »Papiertiger« und

sogar »Papierkrieg« bezeichnet und im Folgekapitel mit der Umsetzung be-

sonderer Maßnahmen als besonderndes Skript eingehend beschrieben wird:

nämlich die Handlungsmacht, welche nicht-menschlichen Akteur*innen in

Form von beschriebenem Papier zusteht, und die schulbürokratische Eigen-

dynamik, welche durch diese administrativen Inskriptionsprozesse in Gang

kommt.

Chancengleichheit für »fremdsprachige« Schülerinnen und Schüler

(M 189/99)

Am 6. September 1999 reicht die Großrätin Sabine Gresch des Grünen Bünd-

nisses (GB) eine Motion ein mit dem Titel »Neues Bildungskonzept für die

multikulturellen Schulen«. Im Vorstoßtext wird eine Verbesserung der Inte-

gration von fremdsprachigen Kindern und Jugendlichen in der Volksschule

sowie die Bündelung »integrativ« zu konzipierender Maßnahmen im Rah-

men eines Gesamtkonzeptes gefordert. Begründet wird das Anliegen mit

der Notwendigkeit, den Bedürfnissen der zunehmend multikulturell und

mehrsprachig geprägten Schüler*innenschaft gerecht zu werden (Tagblatt

Februarsession 2000, S. 174). Damit wird der Forderung nach Entlastung für

Lehrpersonen ein viel grundlegenderer Lösungsansatz entgegengehalten,

nämlich das inzwischen veraltete Bildungskonzept aus den 1960er Jahren zu

erneuern, sodass es den »Bedürfnissen fremdsprachiger Kinder und Jugend-

licher« entspricht:
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Gresch (GB): Es geht grundsätzlich darum, dass das bestehende Bildungs-

konzept den Bedürfnissen fremdsprachiger Kinder und Jugendlichen [sic!]

in keiner Art undWeise gerecht wird. (Tagblatt Februarsession 2000, S. 166)

DasBildungskonzeptwird also dahingehend kritisiert, als esweitgehendnoch

auf den veralteten Grundsätzen eines »Gastarbeiterregimes« basiere.Die ehe-

mals vorwiegend aus Italien und Spanien stammendeMigrationsbevölkerung

wurde, was die schulische Bildung der Kinder anbelangt, durch ihre Her-

kunftsländer stark unterstützt und mittels Kursen in heimatlicher Sprache

und Kultur (HSK) zusätzlich gefördert. Die durch Botschaften und Konsulate

sowie Elternvereine organisierten HSK-Kurse erfolgten ursprünglich mit

dem Ziel einer vereinfachten Wiedereingliederung in die Bildungssysteme

der Herkunftsländer.

Heute gilt der HSK-Unterricht als wichtig für die Entwicklung einer »bi-

kulturellen Identität«, wobei Aspekte der »Reintegration« weniger stark ge-

wichtet werden (Salm & Künzi 2001). Die finanzielle Unterstützung entspre-

chenderKurse für Schüler*innenaus inzwischenmehr als hundertHerkunfts-

länderngestaltet sich inzwischenunter anderemdeshalb als prekär,weil diefi-

nanzielle Unterstützung beiWeitem nicht sichergestellt ist und auch in quali-

tativerHinsicht großeUnterschiede bestehen. ImZentrumderMotion stehen

damit die »Bedürfnisse« der fremdsprachigen Schüler*innen.Unter Rückgriff

auf dieErgebnisse einerNationalfondsstudie zumThemasprachliche undkul-

turelle Integration wird der Umstand, »dass unsere Schulbildung diesen Kin-

dern nichtmehr das bieten kann,was für eine gute sprachliche und schulische

Entwicklung nötig wäre«, als größtes »Handicap« bezeichnet (Tagblatt Febru-

arsession 2000, S. 167). In diesem Verständnis wird die strukturell angelegte

Benachteiligung von Schüler*innen mit nichtdeutschen Erst- oder Familien-

sprachen als behinderndes Handicap dargestellt, welche durch das Schulsys-

tem selbst zustande kommt.

Mit der Forderung nach einem neuen Bildungskonzept, welches die Reali-

tätmultikulturellerSchulenanerkennt,setztdieserVorstoßaufderkonzeptio-

nellen Ebene an: So soll der Regierungsrat eine neue Fachstelle der Bildungs-

direktion schaffen, welche sich der Interkulturellen Pädagogik annimmt und

das bestehende Bildungskonzept einer Wirkungskontrolle unterzieht, welche

sich auf die »neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse« stützen soll. Die Mo-

tion wurde mit 117 Stimmen bei nur zwei Gegenstimmen und vier Enthaltun-

gen deutlich gutgeheißen. Sie stellte so auch den Ausgangspunkt des Projekts

»Multikulturelle Schule« (2000–2008) unter der FederführungderBildungsdi-
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rektion dar (Salm 2005), wobei von den in diesem Rahmen konzipierten inte-

grativenUnterrichtsformennamentlich nicht nur »Fremdsprachige«, sondern

ebenso »benachteiligte Einheimische« profitieren sollten (ebd.).

Integrative Schulung von Kindern mit Behinderungen (M 121/00)

Während die Motionen Reichenau und Gresch unter dem Gesichtspunkt der

Mehrsprachigkeit undMultikulturalität den Umgangmit schulischer Hetero-

genität respektive soziale Bildungsungleichheiten fokussieren, wird das An-

liegen der Integration/Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit »Behin-

derung« in der Volksschule zu jenem Zeitpunkt (noch) nicht angesprochen.

Erst am 5. Juni 2000 wird eine als dringlich bezeichnete Motion mit dem Ti-

tel »Geistig Behindertsein ist normal« an den Regierungsrat überreicht.

DieMotion vonSP-Großrat Emil vonAllmenbeauftragt denRegierungsrat

damit, »alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit Kindern mit einer

geistigen Behinderung der Besuch der Regelschule und des Regelkindergar-

tens in der Praxis ermöglicht« werden kann. Eine integrative Volksschule soll

demnach mittels gemeinsamer Erziehung und Bildung von behinderten und

nichtbehinderten Kindern das tragfähige Fundament für eine selbstverständ-

liche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben als Normalität abbilden. Als nöti-

ge Maßnahmen werden neben der Unterstützung und Finanzierung integra-

tiver Schulmodelle auch die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen gefor-

dert. Der Regierungsrat soll integrative Regelschulen aktiv fördern, wozu na-

mentlich die Bildungsdirektionen sowie die Gesundheits- und Fürsorgedirek-

tion »eng zusammenarbeiten«müssen.DieDringlichkeit derMotionwirdmit

der »Verschiedenheit der Menschen« begründet, was die Gefahr der Ausgren-

zungberge,wennnicht »mitgehaltenwerden« könne.Die hiermit verkürzt pa-

raphrasierte Motion (M 121/00) wurde zusammen mit der schriftlichen Stel-

lungnahme des Regierungsrates noch während der Septembersession dessel-

ben Jahres behandelt (Tagblatt Septembersession 2000, S. 864ff.). Auf Antrag

desRegierungsrateswurdederVorstoßallerdingsebenfalls in einPostulatum-

gewandelt, welches allerdings in der Abstimmung von einer deutlichenMehr-

heit mit 111 Stimmen, 41 Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen

wurde (ebd., S. 869). Der differenzierten Antwort der Bildungsdirektion ist zu

entnehmen,dass imRahmender anstehendenÄnderungdesVolksschulgeset-

zes »die in Artikel 17 festgelegte integrative Schulung in Regelklassen im Sinne

einer Pädagogik der Vielfalt [zu] verstärken« beabsichtigt werde (ebd., S. 865).

Gemäß einem zu jenem Zeitpunkt bereits bekannten Entwurf der Revisions-
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vorlage sollen »Kinder mit Lern-, Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten,

fremdsprachige Kinder sowie Kinder mit besonderen Begabungen […] in Zu-

kunft in der Regelklasse unterrichtet werden« (ebd.). Zudem seien besonde-

reFörderangebote sowieweitere flankierendeMaßnahmenzurUnterstützung

und Entlastung des Unterrichts in heterogenen Klassen Gegenstand der aktu-

ellen Abklärungen und Verbesserungsansätze. Die Antwort des Regierungsra-

tes stellte damit in Aussicht, dass mit der bevorstehenden Revision des Volks-

schulgesetzes demnormativenAnliegen einer inklusivenSchuleRechnungge-

tragen werden soll. Die ideelle Unterstützung des Vorstoßes wird dadurch be-

stätigt, dass »das Bestreben, grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler in Re-

gelklassen zu integrieren«, als Teil des Bildungsauftrags der Volksschule ver-

standen wird:

Das Erziehungs- und Bildungsangebot der Volksschule ist grundsätzlich dar-

auf ausgerichtet, im individualisierenden und binnendifferenzierenden Un-

terricht in der Regelklasse die einzelnen Schülerinnen und Schüler ihren

Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend zu fördern […]. (Tagblatt Sep-

tembersession 2000, S. 865; Hervorh. d. A.)

Die als Integrationsgedanke bezeichnete Absicht »zu integrieren und nicht zu

segregieren« soll dabei durch eine »gezielte Erweiterungder besonderenMaß-

nahmen umfassender verankert werden« (ebd.). Die anschließende Diskussi-

on im Parlament ergibt, dass das Anliegen der Inklusion grundsätzlich positiv

aufgenommen wird: Die Forderung, Kindern mit und ohne Behinderung den

Besuch der Regelschule zu ermöglichen,wird dabei als »sympathisch« und der

aufgezeigte Weg als »richtig« erachtet (ebd., S. 866). Trotz aller Zustimmung

wird aber festgestellt, dass die »wirklichen Zustände« in der Volksschule auf-

grund von immer stärker divergierenden sozialen und kognitiven Vorausset-

zungen der Schüler*innen eine Komplexität erreicht haben, welche pädago-

gisch nur schwer zu bewältigen sei.

Angezweifelt wird also nicht der Grundsatz der Inklusiven Bildung, son-

dern dieMachbarkeit: Ist es realistisch, mittels innerer Differenzierung neben

der individuellen Förderung kognitiv und sprachlich ganz unterschiedlich be-

gabter Kindermit vielfältig bedingten Schulschwierigkeiten, Konzentrations-

und Lernschwächen sowie Verhaltensauffälligkeiten zusätzlich auch noch den

Bedürfnissen vonKindernmitBehinderungen gerecht zuwerden?Mit denVor-

behalten bezüglich der pädagogischen Umsetzung wird schließlich die Frage

aufgeworfen, ob Lehrpersonen für diese Aufgabe auch genügend ausgebildet
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sind, und dieGrenzen von derenBelastbarkeit beteuert.DieMachbarkeit wird

zudemmit demAnspruch auf Gerechtigkeit verbunden: Eswird also nicht nur

in Frage gestellt, dass Lehrpersonen den Bedürfnissen aller Schüler*innen ge-

recht werden können, sondern inwiefern es auch gerecht ist, dass (ungleiche)

Kinder innerhalb einer Schulklasse (un)gleich behandelt werden.

Den skizzierten Fragen der Gerechtigkeit und Individualisierung soll in

Kapitel 5weiter aufdenGrundgegangenwerden–insbesonderemitdemBlick

auf sozialeUngleichheiten,welche individualisiert und institutionell reprodu-

ziert werden, während (gewisse) behinderungsbedingte Nachteile mittels An-

passung formaler Rahmenbedingungen einen Ausgleich erhalten. Im letzten

Abschnitt dieses Kapitels zeichne ich nach,wie sich der ursprünglich anvisier-

te Systemwandel in den politischen Debatten des Großen Rates zur Bestäti-

gung des Status quomausert.

3.4 Vom Programm zum Gegenprogramm

Alle drei politischenVorstöße folgendememanzipatorischenAnspruchder In-

klusivenBildung,welche vonderRegierungklar unterstützt zuwerden scheint

und als Grundsatz stärker im Volksschulgesetz hätte verankert werden sollen.

Angesichts des generellen Spardruckes,welcher auch denBildungsbereich be-

trifft, stehen die finanziellen Rahmenbedingungen einer entsprechenden Re-

form allerdings denkbar ungünstig. So herrscht unabhängig von den politi-

schen Parteizugehörigkeiten Einigkeit, dass sich der geforderte Systemwech-

sel weder kostenneutral und schon gar nicht kostensparend realisieren lässt

(Tagblatt Septembersession 2000, S. 867):

Morgenthaler (GFL): Die Forderungen […] lassen sich natürlich nicht kosten-

neutral realisieren. […] Geld kann für solche Zwecke leider nicht bereitge-

stellt werden. […] Dabei wäre dies präventiv sehr gut eingesetztes Geld, mit

welchemman Geld, das jetzt ausgegeben wird, einsparen könnte. (Tagblatt

Februarsession 2000, S. 166; M 143/99)

Hurni-Wilhelm (SP): Ein Aspekt, der leider immer wieder in den Vor-

dergrund rückt, ist die Finanzierung der Integration in die Regelklasse.

(Tagblatt Septembersession 2000, S. 867; M 121/00)
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Aeschbacher (SVP): Die heilpädagogische Begleitung führt […] zu einer

Kostensteigerung, die man so nicht verantworten kann. (Tagblatt Februar-

session 2000, S. 867)

Streiff-Feller (EVP): Wie weit man Behinderte integrieren kann, hängt

stark von den finanziellen Mitteln ab, die der Kanton zu[r] Verfügung stellt.

(Ebd.)

Bildungsdirektor Annoni (FDP): Diese Debatte ist sicherlich heikel, aber

sie muss von einem tiefgreifenden ethischen Ansatz geleitet werden, der

sich nicht nur auf finanzielle Fragen beschränken darf. (Ebd., S. 869; Übers.

d. A.)2

Die Weichenstellung bezüglich der Frage, ob auch sonderschulberechtigte

Kinder und Jugendliche in Regelklassen integriert oder weiterhin in beson-

deren Institutionen geschult werden sollen, erfolgt schließlich in der April-

session 2001. Dabei rückt das politische Bewusstsein einer ethischen Haltung

immer mehr in den Hintergrund, während die Argumentation fehlender

finanzieller Mittel an Bedeutung gewinnt. Als Grundlage der Beratungen

dient ein Änderungsvorschlag des Integrationsartikels, welcher durch eine

vorberatende Kommission von insgesamt 24 Großrät*innen gemeinsam mit

dem Regierungsrat erarbeitet wurde und eine wesentlich gekürzte Fassung

der inhaltlich weit umfassenderen Vernehmlassungsversion darstellt. Entge-

gen dem ursprünglichen Vorschlag verzichtet die Kommission schließlich auf

einen Systemwechsel:

Lack (FDP): Der Regierungsrat wollte uns einen Systemwechsel vorschlagen.

Alle Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen, Verhaltensschwie-

rigkeiten oder sonstigen Handicaps sollten grundsätzlich in der Regelklasse

eingeschult werden. Die Kommission hat beschlossen, auf diesen grundle-

genden Systemwechsel zu verzichten. Man hatte einerseits Angst, er würde

zu einer Nivellierung des Unterrichts und einer Überforderung der Lehrkräf-

te führen. Andrerseits befürchtete man, die finanziellen Mittel für die unter-

stützenden Massnahmen seien nicht im notwendigen Rahmen vorhanden.

Die Kommission beschloss, am bisherigen Artikel 17 festzuhalten mit der

Änderung, dass für fremdsprachige und ausserordentlich begabte Kinder

2 Im ursprünglichen Wortlaut : Ce débat et certes un débat délicat, mais il doit être do-

miné par une démarche éthique profonde, qui ne peut pas seulement être limitée aux

questions financières.
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besondere Massnahmen getroffen werden können. (Tagblatt Aprilsession

2001, S. 280; Hervorh. d. A.)

Die Einschätzung der Kommission lautete also, dass die vom Regierungsrat

vorgeschlagene umfassende Schulreform von der bürgerlichen Mehrheit im

Parlament nicht getragen würde. Im Vordergrund der Abkehr vom anvisier-

ten Programm steht das Argument, die von der Bildungsdirektion ergriffenen

Sparmaßnahmen ständen »im krassen Gegensatz zur Forderung nach umfas-

sender Integration in die Regelklassen« (Tagblatt Aprilsession 2001, S. 280).

Der Bildungsdirektion wird so nachträglich namentlich seitens sozialdemo-

kratischer Parlamentarier*innen eine offensichtliche Konzeptlosigkeit vorge-

worfen:

Bütler (SP):Wir fragten uns, wo denn das Gesamtkonzept für die Umsetzung

der Integration sei. Man kann doch nicht einerseits sparen, sparen, sparen und

andrerseits die umfassende Integration im Volksschulgesetz vorschreiben,

ohne genügend neue finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. (Tagblatt

Aprilsession 2001, S. 280; Hervorh. d. A.)

Dass der Integrationsgedanke in der Vernehmlassung viel Anerkennung

erhält, die Umsetzung aber in der Mehrheit der Stellungnahmen als proble-

matisch erachtet wurde, konstatiert die Bildungsdirektion im Vortrag zum

Änderungsvorschlag der Kommission: Die Reform sei »nur bei entsprechen-

den Rahmenbedingungen« realisierbar, wobei sie angesichts der kantonalen

Finanzknappheit schließlich »zum falschen Zeitpunkt« komme (ERZ 2001,

S. 9). Gleichzeitig versichert der Regierungsrat in seinen Erläuterungen, dass

die Revision von Artikel 17 weder als »Ausdruck der Sparmaßnahmen« noch

als »Beitrag zur gegenwärtigen Haushaltssanierung« zu verstehen sei. Über

die konzeptuellen und finanziellen Vorbehalte hinaus befürchten andere, eher

konservativ ausgerichtete Parteien, die Erweiterung des Integrationsartikels

folge lediglich einer »Modeströmung« und bringe unnötig Hektik in eine oh-

nehin angespannte Situation (Tagblatt Aprilsession 2001, S. 281). Insgesamt

wurde die durch die Kommission vorgeschlagene Lösung aufgrund ihrer Un-

verbindlichkeit geschätzt, weil sie »alle Möglichkeiten offenlässt und dennoch

nicht zwingend sofort realisiert werden muss« (ebd., S. 284). Wie der Stel-

lungnahme des Bildungsdirektors zu entnehmen ist, gibt die neue Fassung

des Integrationsartikels also nichts Neues wieder, sondern widerspiegelt vor

allem die aktuelle Praxis in den Schulen:
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Bildungsdirektor Annoni (FDP):Der durch die Kommission neu formulierte Ar-

tikel 17 bildet in gewisser Weise das ab, was wir derzeit in unserer Schule

tun, und es ist gut, zumindest dieses Ergebnis zu erreichen […]. (Tagblatt

Aprilsession 2001, S. 285; Übers. d. A.)3

Gegen die Verwässerung der ursprünglichen Anliegen unter dem Argument

Spardruck kämpften vorerst insbesondere die Linken weiterhin für einen Pa-

radigmenwechsel: So reichte sowohl die sozialdemokratische Partei wie auch

das Grüne Bündnis entsprechende Rückweisungsanträge ein. In Anlehnung

an die Motion von Grossrat von Allmen (M21/00) wurde gefordert, dass bei

entsprechender Begleitung durch schulische Heilpädagog*innen Kinder mit

einem behinderungsbedingt besonderen Bildungsbedarf in Regelklassen ge-

fördert werden können und »Modelle für eine stärkere Integration von Schü-

lerInnen mit besonderen Voraussetzungen in die Regelklasse erarbeitet und

die pädagogischen, finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen

aufgezeigt« werden (Tagblatt Aprilsession 2001, S. 286). Unbefriedigt von der

Tatsache,dass abgesehenvonkleinenAnpassungen»allesbeimAltenbelassen«

würde, fordern diese, das Geschäft an die Kommission zurückzuweisen:

Von Allmen (SP): Wenn diese Gesetzesänderung […] für die Behinderten

etwas bewirken soll, dann reicht es natürlich nicht, die alte Fassung des

Gesetzes abzuschreiben. (Tagblatt Aprilsession 2001, S. 287)

Rytz (GB): Die vorberatende Kommission des Grossen Rates ist nach

langen, seriösen Diskussionen auf die Bremse getreten und hat mit kleinen

Anpassungen alles beim Alten belassen. (Ebd.)

Die Rückweisungsanträge werden schließlich entweder abgelehnt oder zu-

rückgezogen. In einem letzten Versuch, das Dilemma rund um die Revision

des Integrationsartikels – zwischen dempolitischenWillen zumSystemwech-

sel und dem Misstrauen angesichts ungünstiger finanzieller Rahmenbedin-

gungen – zu lösen, reicht die damalige SP-Großrätin Mirjam Bütler während

der laufenden Aprilsession eine dringliche Motion ein und fordert, dass:

3 ImursprünglichenWortlaut : L’article 17 nouvellement formulé par la commission pho-

tographie en quelque sorte ce que nous faisons dans notre école à l’heure actuelle et

c’est bien de parvenir au moins à ce résultat.
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Bütler (SP): […] ein entsprechender umfassender Integrationsartikel, wie ihn

die Regierung bereits vorgeschlagen hat, […] innerhalb von zwei Jahren wie-

der aufs Tapet kommen [müsse], allerdings mit einem ausgearbeiteten Ge-

samtkonzept imHintergrund, das in Bezug auf die Finanzen und flankieren-

den Massnahmen standhält und zusammen mit Fachkräften ausgearbeitet

wird. (Tagblatt Aprilsession 2001, S. 280)

Die Motion fordert nicht nur explizit, dass binnendifferenzierender und in-

dividualisierenderUnterricht imVolksschulgesetz verankert werden soll, son-

dern auchdie Sicherstellung vonMaßnahmenzurBeratung vonLehrpersonen

durch Speziallehrkräfte und Fachstellen, zusätzliche Unterstützung im Un-

terricht durch Teamteaching und Assistenz sowie grundsätzlich eine erhöhte

Durchlässigkeit zwischen regulären und besonderen Klassen (Tagblatt Junis-

ession 2001, S. 610). Das geforderte Umsetzungskonzept soll neben Möglich-

keiten flankierenderMaßnahmen auch die Frage geeigneter Lehrmittel, Klas-

sengrößen sowie Abklärungs- und Zuweisungsabläufe klären.Damit versucht

die Motion die Debatte über Finanzen zurück zu den pädagogischen Implika-

tionen einer integrativen Volksschule zu leiten,wobei die zu entwickelnde Zu-

sammenarbeitskulturderLehrpersonenals zentralerGelingensfaktor insZen-

trumgerücktwird (Tagblatt Aprilsession 2001,S. 280ff.).Während sich die lin-

ken Parteien auch in den Verhandlungen der Junisession 2001 mit Nachdruck

für die Notwendigkeit eines »richtigen Integrationskonzeptes« starkmachen

undKlarheit fordern bezüglich der unterschiedlich beurteiltenMehrkosten ei-

ner »vollständigen Integration« (ebd., S. 616), signalisieren die bürgerlichen

Parteien jetzt einen klaren Meinungsumschwung: Sie sind nicht bereit, sich

vom bisherigen System abzukehren, und legitimieren ihren Standpunkt nicht

mehr nur mit ökonomischen Zwängen, sondernmit dem Kindeswohl:

Rufer-Wüthrich (SVP): […] Im Übrigen bin ich überzeugt: Gerade Sonder-

schulen […] leisten grossartige Arbeit; ich bezweifle, dass ihre Schüler

und Schülerinnen in der Volksschule besser betreut und gefördert werden

könnten. (Tagblatt Junisession 2001, S. 611)

Streiff-Feller (EVP): Wir möchten für alle Kinder nur das Beste. Doch es

ist nicht immer so einfach herauszufinden, was im Einzelfall das Beste ist.

[…] Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Ob es dann den betroffenen

Kindern noch wohl wäre, wage ich zu bezweifeln. (Ebd., S. 612)
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Angesichts der Tatsache, dass sich das Parlament nicht darin einig zu wer-

den schien, wo in Sachen Bildung die finanziellen und politischen Prioritäten

zu setzen sind, zieht Bütler in der Junisession 2001 schließlich ihren Vorstoß

mit der Begründung zurück, »keinen Scherbenhaufen« generieren zu wollen

(ebd., S. 614). Damit implodiert die umfassende Reform, wobei auf der Ebene

des Gesetzestextes lediglich die bereits existierenden Möglichkeiten der Um-

setzung integrativer respektive inklusiver Schulungsformen imStatus quo be-

stätigt werden.

Kehren wir also zurück zur Frage, wie im Verlaufe des politischen Aus-

handlungsprozesses dasProgrammschrittweise in einGegenprogrammüber-

setzt wurde.Die Rekonstruktion der bildungspolitischen Debatten zeigt, dass

die Frontlinien hier etwas anders verlaufen. Die Ausgangslage stellt ein Pro-

gramm dar, dessen Grundsatz dem Anliegen folgt, die gesetzlichen Grund-

lagen für die Entwicklung einer integrativen Volksschule bereitzustellen. Im

Verlaufe derDebatten imGroßenRatwirddieses Programmmit demAnliegen

derChancengleichheit undNichtdiskriminierung sogenannter fremdsprachi-

ger Schüler*innen einerseits und der Forderung, auch Kinder mit »Behinde-

rungen« in Regelklassen zu integrieren, assoziiert. Die im Verlaufe der Ver-

nehmlassung aufkeimenden Bedenken eines Systemwechsels werden folglich

mit verschiedenen Argumenten finanzieller, pädagogischer und professionel-

ler Art und sogarmit dem »Wohl des Kindes« gewichtet, sodass schließlich das

sich erst im Verlaufe der Debatte konstituierende Gegenprogramm den Sieg

davonträgt.DiesesGegenprogramm–nämlich dieBestätigungdes Status quo

– stellt,wenn auch nur vorläufig, den Schlusspunkt derDebatten umdie Revi-

sion von Artikel 17 dar und steht gleichzeitig stellvertretend für die »Überset-

zung des Reformprojektes IBEM«, wie ich sie in den nachfolgenden Kapiteln

aus unterschiedlichen Perspektiven nachzeichnenwerde: Das Programmwird

letztendlichdemGegenprogrammuntergeordnet, auf dessenSeite sich–qua-

si entgegen ihren politischenÜberzeugungen–auchAkteur*innenwiederfin-

den, welche sich ursprünglich für das Programm einer umfassenden Reform

mobilisierten. Die Befürchtung der Linken lautete dabei, dass sich eine xe-

nophobe Haltung sowie eine »bewusst betriebene Segregationspolitik« in Be-

zug auf Schüler*innenmit Migrationshintergrund (negativ) auf die Integrati-

on von Kindern und Jugendlichenmit Behinderungen auswirken würde (Tag-

blatt Septembersession 2001,S. 765f.). IndieserBefürchtung zeigt sich erneut,

wie politische Interessen in Bezug auf »behinderungsbedingte« und »andere«

als besonders bezeichnete Bedürfnisse – namentlich sprachlicher und kulturel-
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ler Art – mit dem sonderpädagogisch begründeten Anspruch auf besondere

Maßnahmen verknüpft sind (vgl.Kapitel 4).

Bezeichnenderweise fällt die Revision von Artikel 17 mit dem Ablauf der

zehnjährigen Frist des EFA-Aktionsrahmens (Jomtien, 1990) zusammen und

mit dessen ernüchternder Bilanz, dass sich auf nationalstaatlicher Ebene –

etwa in Form von verbindlichen Rechtsgrundlagen – kaum Verbesserungen

verzeichnen lassen. Trotz der offensichtlichen Parallelen zu den Forderungen

der Salamanca-Erklärung und deren bedürfniszentrierter Rede (Fraser 1994)

werden in den lokalpolitischenDebatten keine direkten Bezüge zum suprana-

tional dominanten Diskurs der Inclusive Education gemacht. Wenn der Begriff

einer Pädagogik der Vielfalt (Prengel 2006) auch gelegentlich verwendet wird,

wenn es darumgeht,diskriminierende StrukturenundPraktiken imSchulwe-

senzuproblematisieren,eine expliziteundgezielteVerknüpfungder Interkul-

turellen Pädagogik (Kultur/Sprache) und der Integrationspädagogik (Behin-

derung)wirddabeinicht vorgenommen.DieseEntkoppelungbekräftigt eine in

derDebatte zuREVOS01 engagierteGroßrätin,welche ich imRahmenmeiner

Forschung telefonisch kontaktierte, mit dem folgenden Erstaunen:

UNESCO-Weltkonferenz? Salamanca-Erklärung? NIE gehört. Davon war da-

mals im Grossen Rat nicht die Rede, nein… Das wäre mir sonst ein Begriff!

tr, 06–04-2016

Mit Fraser lässt sich für die lokalpolitische Debatte konstatieren, dass eine auf

Rechte zentrierte Rede in der Revision des Integrationsartikels eine unterge-

ordnete Rolle spielte: Ein Rechtsanspruch, welcher die integrative Schulung

als Grundsatz definiert, findet sich imVolksschulgesetzweiterhin nur in Form

einer unverbindlich formulierten Regel, welche unter Abwägung der prakti-

schen Möglichkeiten immer bereits Ausnahmen impliziert. Der Wandel von

einer menschenrechtszentrierten in eine bedürfniszentrierte Rede zeigt sich

in den Debatten des Großen Rats beispielhaft: War der politische Anspruch

auf Rechtsgleichheit zu Beginn noch vorwiegend emanzipatorisch begründet,

verlagert sich dieser im Verlaufe der Aushandlung zusehends auf die Ebene

der (finanziellen) Machbarkeit. In Bezug auf eine öffentliche Staatsschule gilt

der integrative Grundsatz – im Gegensatz zu einer »Politik der Exklusion« –

als einzig politisch vertretbare Haltung, wie das folgende Zitat zum Ausdruck

bringt.
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Bildungsdirektor Annoni (FDP): Man kann nicht für oder gegen Integration

sein. Sie können eine Position beziehen, indem Sie sagen, dass Sie eine be-

stimmte Integration oder bestimmte integrative Maßnahmen wollen. Aber

sich so für oder gegen Integration auszusprechen, das ist nicht möglich! Sie

können sich nicht eine staatliche Schule vorstellen, eine Schule, die die Kin-

der dieser Gesellschaft aufnimmt, und sagen, dass Sie keine Integrationspo-

litik betreiben wollen! Eine Gesellschaft oder eine Schule, die beschlossen

hat, keine Integrationspolitik zu betreiben, ist eine Schule oder eine Gesell-

schaft, die geradewegs auf eine Polarisierung oder Segregation zusteuert,

und das ist nicht möglich. Die Frage, die sich nun stellt, ist, welche Integra-

tion wir wollen und wie wir integrieren wollen. (Tagblatt Junisession 2001,

S. 613; Übers. d. A.)4

So stellt der damals amtierende Bildungsdirektor im Verlaufe der sich zu-

spitzenden, kontroversen politischen Positionierungen klar, dass es politisch

»nicht möglich« sei, sich gegen das Programm einer integrativen Volksschule

zu stellen.Während sich die Diskussion unter dem Aspekt der »Machbarkeit«

also zunehmend auf das Wie der Umsetzung verlagert, bleiben die Wider-

sprüche bezüglich der Frage, welche respektive um wessen Integration es sich

tatsächlich handelt, weiterhin bestehen und werden – so meine Hypothese –

auf der Policy-Ebene fortgeschrieben.

Tatsächlich zieht sich die Ambivalenz des Integrationsartikels von den

politischen Aushandlungen über die schulbürokratische Ressourcenorgani-

sation hinein in die kommunale Umsetzungspraxis, womit ich abschließend

zum eingangs erwähnten Schulentwicklungsanlass in Rotstetten zurück-

kehren möchte. Zuoberst auf der Prioritätenliste möglicher Themen für das

neue Schulprogramm fungierte also Artikel 17 nota bene als »unbearbeitete

Pendenz«. Nach gut zwei Jahren Umsetzung des Reformprojektes IBEM in

den Schulen bringt das Beispiel zum Ausdruck, wie »die Integration« als

vorrangigesThema der Schul- und Unterrichtsentwicklung zwar erkannt, die

4 Im ursprünglichen Wortlaut : On ne peut pas être pour ou contre l’intégration. Vous

pouvez prendre position en disant que vous voulez une certaine intégration ou cer-

taines mesures intégratives. Vous prononcer comme cela pour ou contre l’intégration,

c’est impossible! Vous ne pouvez pas imaginer une école d’État, une école qui reçoit

les enfants qui sont dans cette société et dire que vous ne voulez pas pratiquer une

politique d’intégration! Une société ou une école qui a décidé de ne pas pratiquer une

politique d’intégration, c’est une école ou une société qui va tout droit vers la polari-

sation ou la ségrégation, et cela n’est pas possible. La question qui se pose maintenant

est de savoir quelle intégration nous voulons et comment nous voulons intégrer.
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Auseinandersetzung damit aber vertagt wird. Die Lehrpersonen hatten sich

die staatliche Forderung eines integrativen Grundsatzes als Entwicklungsziel

nämlich bereits vor zwei Jahren gesetzt und erkannt, dass sie als Teaman einer

entsprechenden pädagogischen »Haltung« arbeiten müssten. Während sich

das Kollegium in den folgenden zwei Tagen im Rahmen eines partizipativen

Prozesses mit den potenziellen Schwerpunkten des neuen Schulprogramms

beschäftigt, verliert die zu Beginn noch als »dringlich« bezeichnete Ausein-

andersetzung mit dem Integrationsartikel in kaum merklichen Schritten an

Konsensfähigkeit:Mit der Begründung,manwolle zuerst die Ergebnisse einer

bevorstehenden Evaluation der Umsetzung abwarten, fällt »die Integration«

schließlich aus dem offiziellen Rahmen, wobei die pädagogische Umsetzung

letztendlich im untergeordneten Bereich der individuellen Weiterbildung

der Lehrpersonen einen Platz findet. Ohne sich dessen bewusst zu sein, be-

stätigen die Lehrpersonen damit eine Verschiebung, welche sich so auch in

den Debatten des Großen Rats manifestierte. Anstelle eines Systemwechsels

einigte man sich auch damals nur auf eine Mini-Reform, welche Schul- und

Unterrichtsentwicklung zwar begrüßt, letztendlich aber der kommunalen

Innovationsbereitschaft überlässt. Dass Artikel 17 weiterhin einer offenen

Formulierung folgt, ist damit Ausdruck eines politischen Kompromisses,

welcher schlussendlich die Leerstellen des Gesetzes sprechen lässt. Was im

Gesetz selbst nicht verankert ist, wurde schließlich erst Jahre später mittels

Verordnung spezifiziert und geregelt (VSG, Art. 17 Abs. 3). Die Verordnung

über die besonderen Massnahmen in der Volksschule (BMV) stellt das eigentliche

»Skript« zur Umsetzung dieses Reformprojektes dar. Im folgenden Kapitel

wird deshalb der Frage nachgegangen, wie sich der staatliche Imperativ einer

integrativen Volksschule via Papier in die Schulpraxis einschreibt und dabei

zum schulbürokratischen Gegenprogrammwird.
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